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Entwurf einer 41. 
gesetz- Novelle; 

Stellungnahme 

Gehalts-

An 

1010 Wien, den 13. Oktober 1983 
Stubenring 1 

Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Füchsl 

Klappe 6 3 7 3 Durchwahl 
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das Präsidium des Nationalrates 

Beigeschlossen werden 25 Mehrausfertigungen der ho. Stellungnahme 

zum Entwurf einer 41. Gehaltsgesetz-Novelle übermittelt. 

Beilagen 

Für den Bundesminister: 

S t i c h  t 

Für die lli�ll . keit 
M!: .usfe,"I.._· ..,... 

OVR: 0017001 u. 0017019, LAÄ 0017035 bis 0017116, All 0015008 bis 0015954, lIÄ 0011124 bis 0017183 
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REPUBLIK öSTERREICH 
BU N DES M I N IST E R I U M 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 10.785/5-1/83 

Entwurf einer 41. Gehalts­
gesetz-Novelle; 

Stellungnahme 

Zu GZ 921.000/2-11/1/83 
vom 19.9.1983 

An 

1010 Wien, den 13. Oktober 1983 
Stubenring 1 

Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Füchsl 

Klappe 6 373 Durchwahl 

das Bundeskanzleramt 

in 

W i e n 

Zu dem Entwurf einer 41. Gehaltsgesetz- Novelle wird wie folgt 

Stellung genommen: 

Zu Artikel 11 Abs. 1: 

a) Es wird angeregt, auch Beamte der Dienstklasse IX in den für 

eine Verbesserung vorgesehenen Personenkreis einzubeziehen. 

Eine solche Verbesserung wäre bei jenen Beamten möglich, die 

nach Zurücklegung von & Monaten in der Gehaltsstufe 7 der 

Dienstklasse VIII oder aus einer höheren Gehaltsstufe in die 

Dienstklasse IX befördert wurden. 

b) Im Abs. 1 Z 1 sollte "befinden" durch "befanden" und "ange­

hören"'�urch "angehörten" ersetzt werden, weil diese Bestim­

mung sich auf einen zurückliegenden Zeitpunkt bezieht. 

Zu Artikel 11 Abs. 2: 

a) Im Falle der oben angeregten Ausdehnang auf die Dienstklasse 

IX müßte diese auch im Abs. 2 angeführt werden. 

b) Z 1 sollte wie folgt lauten: 

"bei Beamten an nachgeordneten Dienststellen (einschließlich 

der Polizeiärzte) je zwei Jahre." 
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c) Die derze}tige Fassung der Z 1 bis 4, welche auf die gegenwär-

tige Verw�ndung abstellt, könnte dahingehend mißverstanden 

werden, d�ß Beamte ·des Höheren Dienstes an ZentralstelIen mit 

einer dem frilheren "Höheren Ministerialdienst" entsprechenden 

Verwendun� entgegen Abs. 1 von einer Verbesserung ausgeschlos­

sen wären Das in Z 1 bis 4 vorgesehene Höchstausmaß der Ver­

besserung muß auch ihnen zuteil werden, wenn sie frilher in 

einer der in diesen Ziffern angefilhrten Verwendung standen. 

Zu Artikel X 11 Abs. 2: 

Auf einen Sc reibfehler ("Wird der Vorrilckungsstichtag ..... ") 

wird hingewi sen. 

I 

Zu Artikel XtI Z 2 =  
I • 

Aus Anlaß de Novelllerung des § 16 a des Nebengebilhrenzulagenge-

setzes wird arauf hingewiesen, daß sich filr Beamte Härten auch 

dadurch erge en, daß während ihrer Laufbahn eine Minderung der 

Verwendungsz lage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 GG 1956 eintritt, etwa' 

infolge eine aus dienstlichen Grilnden notwendigen Verwendungs­

änderung ode Versetzung. Es sollte daher auch filr solche Fälle 

eine Gutschr ft von Nebengebilhrenwerten zum Ausgleich des Unter­

schiedes in rwägung gezogen werden. 

-

Zu den Erläu erungen zu Artikel 11 wird bemerkt, daß di� Verein-

heitlichung 

klasse VI mi 

er Beförderungspraxis filr Ernennungen "in die Dienst-

1. Juli 1982 und in die Dienstklasse VII mit 

1. Jänner 19 3 erfolgt ist. 

25 Ausfertig ngen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrate� zugeleitet. 

Für den Bundesminister: 

S t i c h t 
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